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Allgemeine Geschäftsbedingungen

§ 1 Geltungsbereich 
1. Lieferungen, Leistungen und sonstige Geschäftstätig-
keiten der IT unlimited AG (im folgenden IT unlimited 
genannt) erfolgen ausschließlich zu diesen allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (im folgenden AGB genannt). 
2. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende 
AGB unserer Vertragspartner werden selbst bei Kenntnis 
nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird 
ausdrücklich schriftlich von uns zugestimmt. Dies gilt 
auch dann, wenn unsere Vertragspartner im Zusammen-
hang mit einer Bestellung auf ihre AGB hinweisen und 
wir diesen nicht widersprechen. 
3. Verbraucher im Sinn dieser AGB sind natürliche Per-
sonen, mit denen in Geschäftsbeziehung getreten wird, 
ohne dass diesen eine gewerbliche oder selbständige 
berufliche Tätigkeit zugerechnet werden kann. Unter-
nehmer im Sinn dieser Geschäftsbedingungen sind 
natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige 
Personengesellschaften, mit denen in Geschäftsbezie-
hung getreten wird, die in Ausübung einer gewerblichen 
oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln. Kun-
den im Sinn dieser AGB sind sowohl Verbraucher als 
auch Unternehmer. 
4. Die Vereinbarung dieser AGB gilt auch für nachfol-
gende Aufträge, selbst wenn darüber nicht nochmals 
eine ausdrückliche Vereinbarung mit dem Kunden getrof-
fen wird. 
5. Durch Auftragserteilung und Annahme der Lieferungen 
oder Leistungen oder sonstigen Geschäftstätigkeit wer-
den diese AGB anerkannt. 
§ 2 Vertragsschluss 
1. Unsere Angebote sind freibleibend. Sie sind lediglich 
eine Aufforderung an den Kunden, seinerseits ein ent-
sprechendes Angebot oder eine entsprechende Bestel-
lung abzugeben. 
2. Ein Vertrag kommt entweder mit schriftlicher Auftrags-
bestätigung durch uns, oder durch unsere Leistung und 
Annahme der Leistung durch den Kunden zustande. 
3. Bestellungen des Kunden sind verbindlich. Wir sind 
berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsange-
bot innerhalb von 2 Wochen nach Eingang bei uns anzu-
nehmen. Die Annahme kann entweder schriftlich oder 
durch Auslieferung der Waren bzw. Leistungserbringung 
beim Kunden erklärt werden. 
4. Der Vertragsschluss erfolgt unter Vorbehalt richtiger 
und rechtzeitiger Selbstbelieferung durch unsere Zuliefe-
rer. Dies gilt nur, wenn die Nichtlieferung nicht von uns 
zu vertreten ist, insbesondere bei Abschluss eines kon-
gruenten Deckungsgeschäftes mit unserem Zulieferer. 
Der Kunde wird über die Nichtverfügbarkeit der Leistung 
unverzüglich informiert, erbrachte Gegenleistungen 
werden unverzüglich zurückerstattet. 
5. Bei elektronischen Bestellungen wird der Vertragstext 
von uns nach Vertragsschluss gespeichert und dem 
Kunden auf Verlangen per E-Mail zugesendet. 
6. Auftragserteilung sowie alle anlässlich der Auftragser-
teilung zu klärenden Punkte bedürfen der Schriftform. 
Dies gilt auch für spätere Änderungen. 
7. Die Übermittlung durch Telefax oder E-Mail entspricht 
dem Schriftformerfordernis dieses Vertrages, sofern der 
Zugang nachgewiesen werden kann. Telefaxprotokoll 
bzw. E-Mail-Empfangsbestätigung genügen als Zu-
gangsnachweis. 
§ 3 Leistungsumfang 
1. Inhalt und Umfang der von uns geschuldeten Liefe-
rungen und Leistungen werden schriftlich festgelegt. Bei 
Fehlen einer solchen schriftlichen Vereinbarung ergeben 
sich Inhalt und Umfang aus unserer Auftragsbestätigung. 
Mündliche Nebenabreden sind unwirksam. 
2. Eine Verpflichtung zur Erweiterung des Leistungsum-
fanges besteht nur, wenn der Besteller uns dazu schrift-
lich auffordert und wir diese Aufforderung schriftlich 
bestätigt haben oder ihr nachkommen. Bei jeder Erweite-
rung des Leistungsumfanges steht uns eine entspre-
chende Mehrvergütung zu. Ebenso für die Prüfung der 
Änderungen. 
3. Wir sind berechtigt, zur Erbringung der vertraglich 
vereinbarten Lieferungen und Leistungen Subunterneh-
mer heranzuziehen. 
§ 4 Kooperation 
1. Die Vertragsdurchführung wird in enger Kooperation 
zwischen dem Kunden und uns durchgeführt. Der Kunde 
verpflichtet sich, uns durch die zu unserer Leistungsbe-
reitschaft erforderlichen eigenen Tätigkeiten zu unter-
stützen, insbesondere unentgeltlich und fristgemäß alle 
dafür notwendigen Voraussetzungen zu schaffen. Der 
Kunde verpflichtet sich, uns alle erforderlichen Daten, 
Dokumente und Informationen kostenlos und rechtzeitig 
in einem gängigen und unmittelbar verwertbaren Format 
zur Verfügung zu stellen, die wir zur Leistungserbringung 
benötigen. Soweit zur Zusammenarbeit erforderlich, wird 
uns kostenloser Zugang zum EDV-System bzw. das 

EDV-System selbst verschafft. Insbesondere bei Kun-
dendienstterminen erlaubt der Kunde IT unlimited die 
Installation und Ausführung von Diagnoseprogrammen in 
seinem System bzw. auf seinem Netzwerk. Alle Rechte 
an der Diagnosesoftware verbleiben bei IT unlimited. 
2. Der Kunde benennt einen Ansprechpartner, der unse-
ren Mitarbeitern für Informationen, Fragen, etc. während 
der vereinbarten Arbeitszeit zur Verfügung steht; dieser 
Ansprechpartner ist auch ermächtigt, Erklärungen abzu-
geben und Entscheidungen zu treffen, die zur Fortfüh-
rung oder Beendigung des Auftrages notwendig sind. 
§ 5 Lieferung/Leistung/Leistungszeit 
1. Wir liefern Software in für Sachkundige geeigneter, 
codierter Form. Eine Dokumentation oder ein Benutzer-
handbuch gehören nicht zum Lieferumfang, es sei denn, 
es ist ausdrücklich schriftlich vereinbart. Benutzerhand-
bücher, Dokumentationen und andere schriftliche Materi-
alien sind ausschließlich für Sachkundige bestimmt. 
2. Zumutbare Teillieferungen sind zulässig und können 
gesondert in Rechnung gestellt werden. 
3. Von uns genannte Fertigstellungs- und Lieferzeiten (im 
folgenden „Leistungszeiten“) beruhen auf den bei der 
Auftragsannahme von den Kunden mitgeteilten Anforde-
rungen an unsere Produkte und Dienstleistungen sowie 
den Angaben unserer Kunden zu vorhandenen Daten, 
Software, Hardware sowie aller sonstiger von den Kun-
den gestellten Voraussetzungen. 
4. Leistungszeiten sind unverbindlich, es sei denn, sie 
werden ausdrücklich schriftlich als verbindlich vereinbart. 
Sie stehen unter dem Vorbehalt richtiger und vollständi-
ger Kundenangaben im Sinn des § 4. 
5. Leistungszeiten stehen unter dem Vorbehalt der recht-
zeitigen Selbstbelieferung durch unsere Lieferanten und 
Subunternehmer. 
6. Von uns nicht zu vertretende Leistungshindernisse 
verlängern die Leistungsfristen mindestens um deren 
Dauer. 
7. Zeigt sich bei der Ausführung der von uns zu erbrin-
genden Leistungen, dass die bei Auftragserteilung 
gemachten Vorgaben von den vorgefundenen Verhält-
nissen abweichen oder dass ein Mehraufwand erforder-
lich ist, der bei Auftragserteilung nicht erkennbar war, 
behalten wir uns das Recht vor, die Leistungszeiten nach 
billigem Ermessen anzupassen. Gleiches gilt, wenn nach 
Auftragserteilung weitere oder andere Anforderungen an 
die von uns zu bewirkenden Leistungen definiert werden. 
Dasselbe gilt, wenn unsere Kunden uns Vorgaben, An-
gaben, eigene Leistungen und sonstige Mitwirkungs-
handlungen, die Voraussetzung zur Erbringung unserer 
Leistungen sind, nicht so zur Verfügung stellen, wie dies 
zur sach- und fristgerechten Lösung erforderlich ist. In 
diesem Fall behalten wir uns das Recht vor, die Fristen 
wenigstens um den Zeitraum zu verlängern, den der 
Kunde mit seinen Mitwirkungshandlungen zurückbleibt. 
8. Bei Verlängerung der Leistungszeiten aus einem der 
genannten Gründe können wir als Ersatz für den Mehr-
aufwand eine angemessene Mehrvergütung verlangen. 
Wir kommen auf jeden Fall nur dann in Verzug, wenn die 
Verzögerung der Leistung von uns verschuldet ist, die 
Leistung fällig ist und der Kunde uns erfolglos eine an-
gemessene, schriftliche Nachfrist von wenigstens 10 % 
der ursprünglich für die jeweilige Leistung vereinbarten 
Zeit, mindestens jedoch 2 Wochen, gesetzt hat. 
9. Stellt sich nach Auftragserteilung heraus, dass uns die 
Leistungserbringung aus von uns nicht zu vertretenden 
Gründen unmöglich ist, weil wir keine Selbstbelieferung 
von unseren Lieferanten erhalten, sind wir zum Rücktritt 
berechtigt. Ist die Leistungserbringung unmöglich, weil 
wir keine Selbstbelieferung von unseren Auftragnehmern 
erhalten, sind wir ebenfalls zum Rücktritt berechtigt. 
10. Mit dem Kunden vereinbarte und schriftlich festge-
setzte Termine sind für den Kunden verbindlich. Bei 
nachträglichen terminlichen Änderungswünschen behält 
sich IT unlimited vor, den Mehraufwand zu berechnen. 
11. Bei Verschiebung oder Stornierung von Dienstleis-
tungen weniger als 10 Werktage vor Beginn der Leis-
tungserbringung behält sich IT unlimited vor, 20% der 
geplanten Leistungen im Zeitraum der auf den Beginn 
folgenden 10 Werktage als Entschädigung für die Leer-
laufzeiten zu berechnen. 
§ 6 Eigentumsvorbehalt 
1. Bei Verträgen mit Verbrauchern behalten wir uns das 
Eigentum an den gelieferten Produkten bis zu deren 
vollständiger Bezahlung vor. Bei Verträgen mit Unter-
nehmen behalten wir uns das Eigentum an den geliefer-
ten Produkten bis zur vollständigen Begleichung aller, 
auch zukünftiger Forderungen aus dem Vertrag und aus 
der gesamten Geschäftsbeziehung vor (verlängerter 
Eigentums- und Kontokorrentvorbehalt). Dies gilt unab-
hängig davon, wo die Lieferungen gelagert werden. Ist 
der Kunde Unternehmer, so ist er berechtigt, die Ware im 
ordentlichen Geschäftsgang weiter zu veräußern. Der 

Kunde tritt seine Forderungen aus einer Weiterveräuße-
rung bereits jetzt in Höhe des Rechnungsbetrages ab. 
Wir nehmen die Abtretung an. Erfolgt die Weiterveräuße-
rung zusammen mit anderen, nicht uns gehörenden 
Waren zu einem Gesamtpreis, so tritt der Kunde schon 
jetzt seine Forderungen aus diesem Weiterverkauf in 
Höhe des Betrages an uns ab, der unserem Anteilswert 
an der Gesamtlieferung entspricht. Wir nehmen die 
Abtretung an. Der Kunde ist unter Vorbehalt des Wider-
rufes zur Einziehung der Forderung aus dem Weiterver-
kauf ermächtigt. Von unserer eigenen Einziehungsbe-
fugnis machen wir solange keinen Gebrauch, wie der 
Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber 
nachkommt. 
2. Be- und Verarbeitung der gelieferten Leistungen durch 
den Kunden zu einer neuen Sache erfolgen stets für uns 
als Hersteller bzw. Verarbeiter. Eigentumserwerb des 
Kunden nach § 950 BGB ist ausgeschlossen. Aus der 
Verarbeitung entstehende Verbindlichkeiten treffen nur 
den Kunden oder Verarbeiter. Bei Verarbeitung mit ande-
ren nicht uns gehörenden Sachen erwerben wir Miteigen-
tum an der neuen Sache nach dem Verhältnis des Wer-
tes der von uns gelieferten Leistungen und den anderen 
Leistungen zur Zeit der Verarbeitung. Der Wert der von 
uns gelieferten Leistungen bestimmt sich dabei nach 
dem jeweiligen Rechnungsendbetrag unserer der jeweili-
gen Lieferung zugrundeliegenden Rechnung. Die durch 
die Verarbeitung des Kunden geschaffene neue Sache 
gilt als Vorbehaltsware im Sinn dieses Paragraphen. Auf 
Verlangen hat der Kunde uns die Schuldner der abgetre-
tenen Forderungen zu benennen und diese Abtretung 
anzuzeigen. Wir werden hiermit ermächtigt, den Schuld-
nern die Abtretung im Namen des Kunden anzuzeigen. 
Der Kunde ist verpflichtet, uns einen Zugriff Dritter auf 
von uns gelieferte Gegenstände, Pfändungen oder sons-
tige Gefährdungen unserer Rechte unverzüglich mitzutei-
len und unsere Rechte demjenigen, der die gefährdende 
Maßnahme trifft oder treffen will unverzüglich mitteilen. 
3. Übersteigt der Wert der uns eingeräumten Sicherun-
gen unserer Forderungen gegen den jeweiligen Kunden 
um mehr als 10 %, so sind wir auf Verlangen des Kun-
den insoweit zur Rückübertragung oder Freigabe nach 
seiner Wahl verpflichtet. 
4. Rücknahme oder Pfändung der Vorbehaltsware im 
Sinne dieses Paragraphen gilt nicht als Vertragsrücktritt, 
wenn der Kunde Unternehmer ist. 
§ 7 Gewährleistung 
1. Bei der Bearbeitung von Programmen und Daten kann 
nicht ausgeschlossen werden, dass Systemfehler eintre-
ten und es zu Datenveränderungen, im schlimmsten Fall 
zu Datenverlusten kommt. Aus diesem Grund empfehlen 
wir unseren Kunden dringend, ihre Daten in regelmäßi-
gen Intervallen, mindestens einmal täglich, zu sichern. 
Wir stellen unser Handeln auf ein entsprechendes sorg-
fältiges Vorgehen unserer Kunden ein. 
2. Ist der Kunde Unternehmer, beträgt die Gewährleis-
tungsfrist 1 Jahr ab Erhalt der Lieferung bzw. Leistung. 
Ist der Kunde Verbraucher, beträgt die Verjährungsfrist 2 
Jahre ab Erhalt der Lieferung bzw. Leistung. 
3. Ist der Kunde Unternehmer, leisten wir für Mängel 
zunächst nach unserer Wahl Gewährleistung durch 
Nachbesserung oder Ersatzlieferung. 
4. Ist der Kunde Verbraucher, hat er zunächst die Wahl, 
ob die Nacherfüllung durch Nachbesserung oder Ersatz-
lieferung erfolgen soll. Wir sind jedoch berechtigt, die Art 
der gewählten Nacherfüllung zu verweigern, wenn sie 
nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist und die 
andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile 
für den Kunden bleibt. Bei Fehlschlagen der Nacherfül-
lung kann der Kunde nach seiner Wahl Herabsetzung 
der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages 
verlangen. Das Rücktrittsrecht ist ausgeschlossen, so-
weit es sich um geringfügige Vertragswidrigkeiten, insbe-
sondere nur geringfügige Mängel, handelt. 
5. Ist der Kunde Unternehmer, ist Voraussetzung für eine 
Gewährleistung unsererseits, dass der Kunde von uns 
erhaltene Leistungen nach deren Erhalt unverzüglich 
untersucht und vorhandene Fehler schriftlich unverzüg-
lich rügt. Dasselbe gilt für eventuell innerhalb der Ge-
währleistungsfrist von 12 Monaten auftretende Fehler. 
6. Ist der Kunde Unternehmer, so trifft ihn die volle Be-
weislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, ins-
besondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der 
Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der 
Mangelrüge. Ist der Kunde Verbraucher, so muss er uns 
innerhalb einer Frist von 2 Monaten nach dem Zeitpunkt, 
zu dem er den vertragswidrigen Zustand der Leistung 
festgestellt hat, über erkennbare Mängel schriftlich unter-
richten. Maßgeblich für die Fristwahrung ist der Zugang 
der Unterrichtung bei uns. Unterlässt der Kunde diese 
Unterrichtung, erlöschen die Gewährleistungsrechte 2 
Monate nach Mangelfeststellung. Dies gilt nicht bei Arg-
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list. Die Beweislast für den Zeitpunkt der Feststellung des 
Mangels trifft den Kunden. Wurde der Kunde durch unzu-
treffende Herstelleraussagen zur Bestellung bewogen, 
trifft ihn die Beweislast für die Kausalität dieser Angaben 
für seine Bestellungsentscheidung. 
7. Wählt der Kunde nach gescheiterter Nacherfüllung 
den Rücktritt vom Vertrag, steht ihm daneben kein Scha-
densersatzanspruch wegen des Mangels zu. 
8. Garantien und Zusicherungen im Rechtssinne erhält 
der Kunde durch uns nicht. Herstellergarantien Dritter 
bleiben hiervon unberührt. 
9. Ist der Käufer Unternehmer, dann gilt bei Warenliefe-
rung grundsätzlich nur die Produktbeschreibung des 
Herstellers als vereinbart. Öffentliche Äußerungen, An-
preisungen oder Werbung des Herstellers stellen dane-
ben keine vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe der 
Ware dar. 
§ 8 Haftung 
1. Die Ansprüche des Kunden auf Schadenersatz oder 
Ersatz vergeblicher Aufwendungen richten sich ohne 
Rücksicht auf die Rechtsnatur des Anspruchs nach 
vorliegender Klausel. 
2. Für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen 
oder fahrlässigen Pflichtverletzung von IT unlimited oder 
eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von 
IT unlimited beruhen, haftet IT unlimited unbeschränkt. IT 
unlimited haftet zudem unbeschränkt bei Nichtvorhan-
densein der garantierten Beschaffenheit sowie für Vor-
satz und grobe Fahrlässigkeit. 
3. Für leichte Fahrlässigkeit haftet IT unlimited nur, so-
fern eine Pflicht verletzt wird, deren Einhaltung für die 
Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeu-
tung ist (Kardinalpflicht).  
Bei Verletzung einer Kardinalpflicht ist die Haftung be-
schränkt auf solche Schäden, mit deren Entstehung 
typischerweise gerechnet werden muss sowie auf den 
Umfang, in welchem die Betriebshaftpflichtversicherung 
von IT unlimited Ersatz leistet. Die Versicherungssum-
men betragen für Sach- und Personenschäden pauschal 
EUR 3.000.000, für Produkt-Vermögensschäden EUR 
1.000.000, für Tätigkeitsschäden EUR 100.000 und für 
Datenlöschkosten EUR 100.000. 
4. IT unlimited haftet nicht für Folgen von eigenen unter-
nehmerischen Entscheidungen der Kunden, die im An-
schluss an von IT unlimited erbrachte Leistungen oder 
Lieferungen getroffen werden. 
IT unlimited haftet nicht, wenn ein Mangel auf Forderun-
gen des Kunden zur Leistungsausführung zurückzufüh-
ren ist und IT unlimited auf den möglichen Auftritt dieses 
Mangels als Folge der Forderung hingewiesen hat. 
5. IT unlimited haftet vorbehaltlich dieses § 8 nicht für 
mittelbare Schäden, Mangelfolgeschäden, ausgebliebe-
ne Einsparungen und entgangenen Gewinn. 
6. Soweit die Haftung von IT unlimited ausgeschlossen 
oder begrenzt ist, gilt dies auch für die persönliche Haf-
tung der gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 
7. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt 
unberührt (§ 14 ProdHG). 
8. Dieser § 8 gilt entsprechend für den Fall des Aufwen-
dungsersatzes (mit Ausnahme desjenigen nach § 439 II 
und § 635 II BGB). 
9. Die zuvor aufgestellten Haftungsregelungen gelten 
auch für die Haftung aus Verschulden bei Vertrags-
schluss. 
10. Weitere Haftungsansprüche, gleich aus welchem 
Rechtsgrund, sind im Rahmen des gesetzlich zulässigen 
ausgeschlossen. 
11. Mit keiner der vorstehenden Klauseln ist eine Ände-
rung der gesetzlichen oder richterrechtlichen Beweislast-
verteilung bezweckt. 
§ 9 Nutzungsrechte/Softwarelizenzen 
1. An Software von IT unlimited sowie an von IT 
unlimited gelieferter Fremdsoftware (Software die von 
einem anderen Software-Lieferanten entwickelt wurde) 
und in jeweils dazugehörigen Dokumentationen, deren 
Ergänzungen und sonstigen Unterlagen wird dem Kun-
den ein nicht ausschließliches Nutzungsrecht zum Ge-
brauch für persönliche Zwecke oder im Rahmen seines 
Geschäftsbetriebes auf einem Computersystem einge-
räumt. Alle sonstigen Rechte an der Software und dem 
zugehörigen Material einschließlich aller Kopien und 
nachträglicher Ergänzungen bleiben bei IT unlimited bzw. 
dem anderen Softwarelieferanten. Die Vergabe von 
Unterlizenzen ist nicht zulässig. Software kann zusätzli-
chen oder anderen Lizenzbedingungen unterliegen, die 
zusammen mit der Software geliefert werden. Es gelten 
dabei insbesondere die Lizenz- und Nutzungsbedingun-
gen des jeweiligen Herstellers der Software. Dies gilt 
auch sofern der Kunde Software über ein Vertragsver-
hältnis mit dem Hersteller der Software bezogen hat, 
dann bestimmen sich die Nutzungsrechte an neuen 

Softwareversionen nebst zugehöriger Dokumentation 
sowie Patches nach jenem Vertrag. Im Falle eines Wi-
derspruchs zwischen diesen Lizenzbedingungen und den 
Regelungen dieses Paragraphen gehen die mitgeliefer-
ten Lizenzbedingungen, bzw. die Lizenzbedingungen des 
Herstellers vor. 
2. Der Kunde darf die Software ohne schriftliche Zustim-
mung von IT unlimited oder des anderen Software-
Lieferanten weder ganz noch teilweise vervielfältigen, 
bearbeiten, übersetzen oder vom Objektcode in den 
Quellcode umwandeln. Dies gilt nicht, wenn derartige 
Handlungen unerlässlich sind, um die erforderlichen 
Informationen zur Herstellung der Interoperabilität eines 
unabhängig geschaffenen Computerprogrammes mit 
anderen Programmen zu erhalten und wenn diese Infor-
mationen dem Kunden nicht ohne weiteres zugänglich 
sind. Diese Handlungen müssen auf die Teile des ur-
sprünglichen Programms, die zur Herstellung der Intero-
perabilität notwendig sind, beschränkt sein; die daraus 
gewonnenen Informationen dürfen zu keinem anderen 
Zweck verwendet und nicht an Dritte weitergegeben 
werden. Für die so gewonnenen Informationen kann IT 
unlimited eine angemessene Vergütung verlangen. 
3. Der Kunde hat sicherzustellen, dass die Software und 
das zugehörige Material ohne die vorherige schriftliche 
Zustimmung von IT unlimited oder des anderen Soft-
ware-Lieferanten Dritten nicht zugänglich sind. 
4. Hinweise auf der Software über Urheber-, Marken- 
oder andere Schutzrechte darf der Kunde weder beseiti-
gen, abändern, überdecken noch in sonstiger Weise 
unkenntlich machen. 
5. Eine Sicherungskopie darf nur erstellt werden, soweit 
sie für die Sicherung künftiger Benutzung erforderlich ist. 
Sofern die Datenträger-Originale einen auf Urheber-
rechtsschutz oder Markenschutz hinweisenden Vermerk 
tragen, ist dieser Vermerk vom Kunden auch auf jeder 
Kopie anzubringen. 
6. Soweit nichts anderes vereinbart ist, gilt das Nut-
zungsrecht im Sinn dieses Paragraphen jeweils mit 
Lieferung der Software und dem zugehörigen Material 
sowie etwaigen nachträglichen Ergänzungen als erteilt. 
§ 10 Vergütung 
1. Die Preise ergeben sich aus der Auftragsbestätigung 
von IT unlimited. 
2. Sofern nicht anders angegeben, ist in den von IT 
unlimited genannten Preisen die Mehrwertsteuer nicht 
eingeschlossen. Diese wird am Tag der Rechnungsstel-
lung in der gesetzlichen Höhe in der Rechnung geson-
dert ausgewiesen. 
3. Zahlungen sind jeweils 14 Tage nach Rechnungsda-
tum ohne Abzug fällig. Verzug tritt mit Überschreitung 
dieser Zahlungsfrist ein. Verzugszinsen sind in Höhe von 
8% über dem jeweils gültigen Basiszinssatz der Europäi-
schen Zentralbank zu entrichten, wenn der Kunde Unter-
nehmer ist. Ist der Kunde Verbraucher, sind Verzugszin-
sen in Höhe von 5 % über dem jeweils gültigen Basis-
zinssatz der Europäischen Zentralbank zu entrichten. 
Das Recht zur Geltendmachung eines darüber hinaus-
gehenden Schadens bleibt unberührt. Der Kunde kann 
nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten 
Forderungen aufrechnen. Ein Zurückbehaltungsrecht 
kann der Kunde nur wegen Gegenforderungen ausüben, 
die auf demselben Vertragsverhältnis beruhen. Bei lau-
fender Geschäftsbeziehung gilt jede einzelne Bestellung 
als gesondertes Vertragsverhältnis. 
4. Befindet sich der Kunde mit fälligen Leistungen in 
Verzug, so ist IT unlimited berechtigt, jede weitere Leis-
tungserbringung an diesen Kunden zu verweigern, bis 
die Forderungen der IT unlimited gegenüber dem Kun-
den beglichen sind. Sofern eine Vergütung der IT 
unlimited nach erbrachtem Aufwand vereinbart ist, ist die 
IT unlimited zur monatlichen Abrechnung der jeweils 
erbrachten Leistungen berechtigt. 
5. Sofern nicht anders angegeben, sind in den von IT 
unlimited genannten Preisen für Dienstleistungen die 
Reisekosten, Spesen und sonstige Auslagen nicht ent-
halten. Reisekosten, Spesen und sonstige Auslagen 
werden zu den jeweils in der Auftragsbestätigung von IT 
unlimited ausgewiesenen Sätzen berechnet. 
§ 11 Abnahme 
1. Leistungen der IT unlimited unterliegen nur der Ab-
nahme, wenn dies schriftlich mit dem Kunden vereinbart 
ist.  
2. Für abgrenzbare Teilleistungen kann IT unlimited die 
Durchführung von Teilabnahmen verlangen. In diesem 
Fall gilt die Gesamtleistung mit der letzten Teilabnahme 
als abgenommen. 
3. Die Abnahme gilt als erteilt, wenn der Kunde die Soft-
ware im Echtbetrieb nutzt. Die Abnahme gilt als erfolgt, 
wenn zwei Wochen nach Lieferung (ab Datum des Lie-
ferscheins) weder die Abnahme erklärt noch schriftliche  
Mängelanzeigen mitgeteilt wurden. 

4. Nach Abschluss der vertragsgegenständlichen Leis-
tungen durch die IT unlimited hat der Kunde die erbrach-
ten Leistungen zu prüfen. Im Anschluss an die Funkti-
onsprüfung und wenn die Anwendung in allen wesentli-
chen Funktionen die vertraglich vorgesehenen Anforde-
rungen erfüllt, hat der Kunde unverzüglich schriftlich die 
Abnahme zu erklären. Nicht wesentliche Abweichungen 
werden in der schriftlichen Abnahmeerklärung festgehal-
ten und berechtigen nicht zur Verweigerung der Abnah-
me. Die Beseitigung der festgehaltenen Mängel unter-
liegt der Gewährleistung. 
§ 12 Wartungsverträge 
Die Bestimmungen zu Wartungsverträgen und Support-
vereinbarungen sind in einem separaten Dokument 
„Leistungen und Geschäftsbedingungen für Supportver-
einbarungen“ geregelt  und darüber Teil dieser Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen. 
§ 13 Seminare 
1. IT unlimited kann Seminare beim Kunden vor Ort oder 
auch an einem beliebigen anderen Ort durchführen. 
2. Nach Auftragserteilung durch die Kunden kann der 
Kunde bis einschließlich 10 Werktage (exklusive Sams-
tage) vor geplantem Seminarbeginn den Seminartermin 
kostenfrei verschieben. Bei einer Terminverschiebung 
weniger als 10 Werktage vor dem geplanten Seminarbe-
ginn werden 20% der im Auftrag vereinbarten Seminar-
gebühren fällig. IT unlimited bietet bei Terminverschie-
bung auf Wunsch des Kunden einen Ersatztermin an. 
3. IT unlimited behält sich alle Rechte an eigenen Semi-
narunterlagen und Schulungssoftware vor. Vollständige 
oder teilweise Vervielfältigung oder sonstige Verwendung 
oder Gestaltung eigener Seminare anhand dieser Unter-
lagen ist ausdrücklich untersagt. Soweit an den Unterla-
gen und der Schulungssoftware Rechte Dritter bestehen, 
bleiben diese von dieser Regelung unberührt. 
4. Von Seminarteilnehmern mitgebrachte Datenträger 
dürfen auf Seminarrechnern nicht eingespielt werden. 
Für daraus entstehende Schäden haftet der Seminarteil-
nehmer in vollem Umfang. 
5. Bei nicht zu vertretenden Leistungshindernissen behält 
sich IT unlimited das Recht vor, ein Seminar vor Beginn 
abzusagen oder zu verschieben. IT unlimited wird sich 
dann umgehend um einen Ersatztermin bemühen. 
§ 14 Geheimhaltungspflichten und Datenschutz 
1. Der Kunde verpflichtet sich zur vertraulichen Behand-
lung aller Informationen und Unterlagen. Unterlagen, 
Zeichnungen und andere Informationen, die der Kunde 
von uns im Lauf der Geschäftsbeziehung erhält, darf 
dieser nur im Rahmen des jeweiligen Vertragszweckes 
nutzen. Der Kunde hat sicherzustellen, dass Software 
und Dokumentationen Dritten nicht zugänglich sind. 
2. Der Kunde ist damit einverstanden, dass seine Daten 
bei IT unlimited sowie beim Hersteller von Fremdsoft-
ware elektronisch gespeichert und verarbeitet werden.  
3. IT unlimited verpflichtet sich die Bestimmungen des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) zu beachten und 
insbesondere alle personenbezogenen Daten, die im 
Rahmen dieses Vertrages be- oder verarbeitet werden, 
nicht zu einem anderen als dem zur jeweiligen Aufga-
benerfüllung gehörenden Zweck anderen zugänglich zu 
machen oder sonst zu nutzen. 
§ 15 Gewerbliche Schutzrechte 
1. Wir übernehmen keine Haftung dafür, dass Vertrags-
produkte keine gewerblichen Schutzrechte oder Urheber-
rechte Dritter verletzen. Der Kunde hat uns von allen 
gegen ihn aus diesem Grund erhobenen Ansprüchen 
unverzüglich in Kenntnis zu setzen. 
2. Sind die Vertragsprodukte nach Entwürfen oder An-
weisungen des Kunden gefertigt worden, hat der Kunde 
uns von allen Ansprüchen freizustellen, die von Dritten 
aufgrund der Verletzung gewerblicher Schutzrechte und 
Urheberrechte geltend gemacht werden. 
§ 16 Allgemeine Vorschriften 
1. Erfüllungsort für alle Lieferungen und Leistungen ist 
Böblingen. 
2. Ist der Kunde Unternehmer, ist Gerichtsstand für alle 
Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesem 
Vertrag Stuttgart. IT unlimited ist berechtigt, den Kunden 
an jedem anderen gesetzlichen Gerichtsstand zu verkla-
gen. 
3. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland 
unter Ausschluss der Bestimmungen des UN-Kaufrechts. 
4. Erweist sich eine Bestimmung als unwirksam oder 
nichtig, berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Be-
stimmungen nicht. Die Vertragsparteien sind verpflichtet, 
sich auf eine wirksame Regelung zu einigen, die der 
unwirksamen in ihrem wirtschaftlichen Regelungsgehalt 
möglichst nahe kommt. Gleiches gilt für etwaige Lücken. 


